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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.03.1989

Norm

StGB §111 Abs2

Rechtssatz

Die dritte Quali kationsnorm ist als eine Generalklausel anzusehen und erfaßt alle jene Fälle, in welchen die üble

Nachrede, etwa durch Plakatierung an belebten Orten oder in einer großen Stückzahl, in Massenversammlungen und

Theateraufführungen, jedenfalls mit großer Streuung verbreitet wird.
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